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Gesetzeskommentar, Titel in Initialform 

Die Formangabe „Kommentar“ in Feld 064a (Auswahlliste 

mit Strg F8) ist fakultativ. 

Für kommentierte Ausgaben von Gesetzen usw. und Kom-

mentare gelten die allgemeinen Regeln unter RDA 6.27.1.6, 

RDA 6.27.1.3 . 

Wenn eine Person für die Schaffung des Kommentars ver-

antwortlich ist, gilt sie nach RDA als geistiger Schöpfer. Der 

normierte Sucheinstieg (Feld 303) wird durch Kombination 

mit dem bevorzugten Titel für den Kommentar gebildet.  Im 

vorliegenden Beispiel sind der bevorzugte Titel für den 

Kommentar  und der Manifestationstitel (= Haupttitel) iden-

tisch, Feld 303 muss daher nicht belegt werden. 

Juristische Werke werden oft mit dem Titel in Initialform 

zitiert und es wird oft nur nach diesem Titel gesucht.  Ein 

abweichender Titel ist zwar nur bei fortlaufenden und in-

tegrierenden Ressourcen Standardelement, trotzdem sollte 

bei juristischen Werken der Titel in Initialform immer in Feld 

370a erfasst werden, und zwar auch dann, wenn er nur auf 

dem Buchrücken oder dem Umschlag steht. Wenn es für die 

Identifizierung oder den Zugang als wichtig angesehen wird, 

kann in Feld 501 eine Anmerkung über die Quelle des ab-

weichenden Titels  gemacht werden. 


